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Das CO2KostAufG

• Am 01.01.2023 ist das Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten in Kraft getreten
• Zweck dieses Gesetzes ist die Aufteilung der Kohlendioxidkosten zwischen Vermieter 

und Mieter entsprechend ihrer Einflussmöglichkeiten auf den Kohlendioxidausstoß 
eines Gebäudes

• Gemäß § 11 Abs. 2 CO2KostAufG ist die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Vermieter 
und Mieter erst auf alle vollständigen Abrechnungszeiträume anzuwenden, die am 
bzw. ab dem 01.01.23 beginnen

• Kohlendioxidkosten, die aufgrund des Verbrauchs von Brennstoffmengen anfallen, die 
vor dem 1. Januar 2023 in Rechnung gestellt worden sind, bleiben unberücksichtigt
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ÜbersichtÜbersicht



 Das CO2KostAufG findet für SWH-Fernwärmeanschlüsse 
(sofern vor 2023 erhalten) Anwendung

 Die CO2-Kostenaufteilung wird für die meisten Mieter und 
Vermieter mit der Jahresabrechnung des Lieferjahrs 2023 im 
Jahr 2024 relevant

 Die CO2-Kosten nach CO2KostAufG entsprechen nicht dem 
CO2-Preiselement der SWH (gemäß SWH-Preisblättern/-
Tarifen). Hier sind separate Vorgaben zur Ermittlung der CO2-
Kosten im CO2KostAufG anzuwenden

 SWH stellt weitere Informationen zur Jahresabrechnung 2023 
(2tes Quartal 2024) auf der Webseite zur Verfügung unter 
https://www.stadtwerke-huerth.de/de/Energie-fuer-
uech/Fernwaerme-in-Huerth/
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Das Wichtigste für Sie in Kürze

Für Sie 
auf einen 

Blick:

Für Sie 
auf einen 

Blick:
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CO2-Kosten nach CO2KostAufG entsprechen nicht 
dem CO2-Preiselement aus SWH-Preisblättern

• Das CO2-Preiselement der Stadtwerke Hürth unterscheidet 
sich von den maßgeblichen Kosten nach CO2KostAufG

• CO2-Kosten nach CO2KostAufG:
Es existiert ein eigenständiges, fiktives Verfahren zur 
Berechnung der CO2-Kosten nach dem CO2-
Kostenaufteilungsgesetz (bundeseinheitlich)

• SWH-CO2-Preiselement:
Mit der Hürther Versorgung verbundene CO2-Kosten aus 
SWH-Preisblättern/-Tarifen (lokal)

Wichtiger HinweisWichtiger Hinweis
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Aufteilung der CO2-Kosten für Wohnraum 
(Nichtwohnraum mit hälftiger zwischen Mieter und Vermieter)

• Anreize für Gebäudeeigentümer, 
in Gebäudeeffizienz zu investieren 

• Anreize für Raumnutzer, sich energieeffizient 
zu verhalten

• Vermieter werden zukünftig an CO2-Kosten 
beteiligt (Paradigmenwechsel)

• Gestufte Beteiligung je nach 
energetischer Qualität des 
Gebäudes bei Wohnräumen

• Bei Nichtwohnräumen erfolgt hälftige Teilung 
zwischen Vermieter/Mieter

GrundgedankeGrundgedanke Anteil 
Vermieter

Anteil 
Mieter

CO2-Ausstoß pro m² 
Wohnfläche/Jahr

0%100%< 12 kg CO2/m²/a
10%90%12 bis < 17 kg CO2/m²/a
20%80%17 bis < 22 kg CO2/m²/a
30%70%22 bis < 27 kg CO2/m²/a
40%60%27 bis < 32 kg CO2/m²/a
50%50%32 bis < 37 kg CO2/m²/a
60%40%37 bis < 42 kg CO2/m²/a
70%30%42 bis < 47 kg CO2/m²/a
80%20%47 bis < 52 kg CO2/m²/a
95%5%> = 52 kg CO2/m²/a
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Beispielrechnung zur CO2-Kostenteilung

• Gesamtwärmerechnung
 Gesamtkosten für Gesamtjahr/Abrechnungszeitraum: 10.000 €
 CO2-Kosten nach CO2KostAufG: 2.000 €
 Wärmekosten ohne CO2-Kosten nach CO2KostAufG: 8.000 €

• Aufteilungsvorgaben Kosten nach CO2KostAufG zwischen Mietern und Vermietern
 Ausstoß von 40 kg CO2/m²/a  Aufteilung 40 % Mieter und 60 % Vermieter
 Mieter mit 40 % der Kosten zu belasten:  800 € (Mieteranteil)
 Vermieter mit 60 % der Kosten zu belasten:  1.200 € (Vermieteranteil)

• Gesamtaufteilung (inkl. CO2-Kosten nach CO2KostAufG) zwischen Mietern und Vermietern:
 Mieter: Wärmekosten ohne CO2-Kosten (8.000 €) zzgl. CO2-Kosten-Mieteranteil (800 €)  8.800 € (vorher 10.000 €)
 Vermieter: CO2-Kosten-Vermieteranteil (1.200 €)  1.200 € (vorher 0 €)

Beispielhafte Aufteilung für eine MehrfamilienhausBeispielhafte Aufteilung für eine Mehrfamilienhaus
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Wichtige Regelungen CO2KostAufG

• Vermieter übernimmt Aufteilung der CO2-Kosten im Rahmen der Heizkostenabrechnung. Die 
Nachweispflicht liegt beim Vermieter

• Bei Mieterdirektverträgen besteht ein Erstattungsanspruch des Mieters gegenüber dem 
Vermieter (hier Aktion Mieter erforderlich!)

• Das CO2KostAufG gilt nicht für Gebäude, die einen Fernwärmeanschluss nach dem 1. Januar 
2023 erhalten (hier kann Vermieter CO2-Kosten zu 100 % auf Mieter umlegen)

• Wenn z. B. denkmalschutzrechtliche Beschränkungen bestehen, die eine wesentliche 
energetische Verbesserung des Gebäudes verhindern, reduziert sich der Vermieteranteil um 
50 %

Auszugsweise ÜbersichtAuszugsweise Übersicht
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• Für die Ermittlung des CO2-Preises nach CO2KostAufG sind CO2-Preisinformationen des 
Umweltbundesamtes durch Stadtwerke Hürth zu verwenden

• Diese Informationen werden durch das Umweltbundesamt erst zum 31.03.2024 
veröffentlicht

• Stadtwerke Hürth stellen Ihnen voraussichtlich gegen Mitte April alle Informationen und 
Hinweise zur Umsetzung des CO2KostAufG auf Ihrer Website zur Verfügung unter:

https://www.stadtwerke-huerth.de/de/Energie-fuer-uech/Fernwaerme-in-Huerth/

• Bitte sehen Sie vor Mitte April von weiteren Rückfragen zu der Thematik ab

Stadtwerke Hürth stellen im April alle benötigen 
Informationen auf der Website zur Verfügung!

Stadtwerke Hürth stellen im April alle benötigen 
Informationen auf der Website zur Verfügung!


